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GZ: BMI-LR2220/0806-III/5/2016 

Wien, am 16. August 2016 

 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Belakowitsch-Jenewein und weitere Abgeordnete 

haben am 4. Juli 2016 unter der Zahl 9725/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Aufgriffsstatistik, Antragsstatistik und Zulassungsstatistik" gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 3: 

Zwischen Jänner und Juni 2016 wurden folgende Aufgriffe illegal aufhältiger Personen 

gemeldet: 

 

 

 

Zu den Fragen 2, 4 bis 12, 17 und 19 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 
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Zu Frage 13: 

Mit Stichtag 30. Juni 2016  wurden 14.037 Verfahren mit Antragsstellung im Jahr 2016 zum 

Verfahren zugelassen. Es wurden 2016 bisher auch 8.098 Verfahren zugelassen, in denen 

die Asylantragsstellung bereits 2015 erfolgte. Eine Auflistung nach Monaten wird nicht 

geführt.  

 

Zu den Frage 14 und 15: 

Mit Stichtag 30. Juni 2016 wurden 11.654 Verfahren, mit Antragsstellung im Jahr 2016 zum 

Verfahren nicht zugelassen. Gründe für die Nicht-Zulassung zum Asylverfahren sind in erster 

Linie ein laufendes Zulassungsverfahren, die Nichtzuständigkeit Österreichs für die Führung 

des Verfahrens nach den Regeln der Dublin III Verordnung, ein bereits entschiedenes 

Verfahren oder die Anwendung der sicheren Drittstaatsregelung.  

 

Zu Frage 16:  

Bei einem laufenden Zulassungsverfahren werden die Personen im Rahmen der 

Grundversorgung untergebracht, falls  Hilfs- und Schutzbedürftigkeit vorliegt. Personen mit 

rechtskräftig negativen Verfahren sind von der Zielgruppe der Grundversorgung umfasst, 

falls die Personen aus rechtlichen, oder tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind.  

 

Zu Frage 18: 

Entsprechende Statistiken wurden im Jahr 2015 noch nicht geführt. 

 

Zu Frage 20:  

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 6.680 Anträge auf Einreise gem. § 35 AsylG gestellt. 

Jän. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

524 333 487 573 634 598 599 470 533 697 643 589 

 

Zu Frage 21: 

Mit Stichtag 30. Juni 2016 wurden 2016 3.667 Anträge auf Einreise gem. § 35 AsylG gestellt. 

Jän. Feb. März April Mai Juni 

632 725 757 667 340 546 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 
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